
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/3/13 5Ob40/68
(5Ob56/68)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1968

Norm

1.ABGBTeilNov §16 Abs2

4.DVEheG §14 Abs2

Vormundschaftsabk 05.02.1927 BGBl 1927/269 Art2

Rechtssatz

Über den Unterhaltsanspruch eines aus Österreich nach Deutschland verzogenen, im Inlande bevormundeten

minderjährigen österreichischen Staatsbürgers ist vom österreichischen Vormundschaftsgericht im außerstreitigen

Verfahren nach österreichischen Recht (BGBl Nr 295/1961) zu entscheiden.

Entscheidungstexte

5 Ob 40/68
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